
Gesetzblatt Teil II Nr. 6 — Ausgabetag: 22. Juni 1989 103

praxis im Rahmen ihrer Zuständigkeit austauschen und neue 
Formen der Zusammenarbeit und Koordinierung entwickeln.

(2) Die zentralen Justizorgane der Vertragsstaaten können 
auf der Grundlage und zur Durchführung dieses Vertrages 
Vereinbarungen treffen.

2. Rechtsschutz

Artikel 3 
Umfang des Rechtsschutzes

(1) Die Staatsbürger des einen Vertragsstaates genießen im 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates den gleichen 
Rechtsschutz wie eigene Staatsbürger. Sie haben freien Zu
gang zu den Organen des anderen Vertragsstaates, die in 
Zivil-, Familien- und Strafsachen tätig sind; sie können vor 
ihnen auftreten und unter den gleichen Bedingungen wie 
eigene Staatsbürger Anträge einreichen und Klage erheben 
sowie sonstige prozessuale Handlungen wahrnehmen.

■ (2) Staatsbürger eines Vertragsstaates ist jede Person, die
nach den Gesetzen dieses Staates dessen Staatsbürgerschaft 
besitzt.

(3) Die Bestimmungen dieses Vertrages finden entspre
chend für juristische Personen, die nach den Rechtsvorschrif
ten eines Vertragsstaates errichtet worden sind, Anwendung.

Artikel 4
Befreiung von der Sicherheitsleistung

Staatsbürgern eines Vertragsstaates, die vor den Justiz
organen des anderen Vertragsstaates auftreten, darf, soweit 
sie Wohnsitz oder Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines der 
Vertragsstaaten haben, keine Sicherheitsleistung für die Ver
fahrenskosten deshalb auferlegt werden, weil sie Ausländer 
sind oder weder Wohnsitz noch Aufenthalt im Hoheitsgebiet 
des Vertragsstaates haben, vor dessen Justizorganen sie auf
treten.

Kostenbefreiung
Artikel 5

(1) Staatsbürgern des einen Vertragsstaates wird im Ho
heitsgebiet des anderen Vertragsstaates von den Justiz
organen Befreiung sowie jede andere Vergünstigung bezüg
lich der Kosten eines Verfahrens unter denselben Vorausset
zungen und in demselben Umfange wie eigenen Staats
bürgern gewährt.

(2) Eine Befreiung nach Absatz 1 gilt für alle Prozeßhand
lungen, die in diesem Verfahren vor den Justizorganen des 
anderen Vertragsstaates durchgeführt werden, einschließlich 
der Vollstreckung.

Artikel 6
(1) Die Bescheinigung über die persönlichen und die Ver- 

mögensverhältnisse, die ‘für die Bewilligung der Befreiung 
nach Artikel 5 erforderlich ist, stellt das zuständige Organ 
des Vertragsstaates aus, in dessen Hoheitsgebiet der Antrag
steller seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat.

(2) Hat der Antragsteller weder im Hoheitsgebiet des einen 
noch des anderen Vertragsstaates seinen Wohnsitz oder Auf
enthalt, genügt eine Bescheinigung der diplomatischen 
Mission oder konsularischen Vertretung des Vertragsstaates, 
dessen Staatsbürger er ist.

(3) Das zuständige Justizorgan, das über den Antrag auf 
Befreiung nach Artikel 5 entscheidet, kann das Organ, das 
die Bescheinigung ausgestellt hat, um ergänzende Angaben 
ersuchen.

Artikel 7
(1) Der Antrag auf Befreiung nach Artikel 5 kann über das 

zuständige Justizorgan des Vertragsstaates, dessen Staats
bürger der Antragsteller ist, eingereicht werden. Dieses 
Organ übersendet den Antrag mit der Bescheinigung nach 
Artikel 6 und den übrigen vom Antragsteller vorgelegten 
Unterlagen dem zuständigen Justizorgan des anderen Ver
tragsstaates nach Artikel 11 Absatz 1.

(2) Gleichzeitig mit dem Antrag auf Befreiung nach 
Artikel 5 können der Antrag zur Einleitung des Verfahrens

in der Sache, auf die sich die Befreiung bezieht, sowie der 
Antrag auf Beiordnung eines Anwalts oder sonst in Frage 
kommende Anträge eingereicht werden.

3. Rechtshilfe

Artikel 8 
Gewährung von Rechtshilfe

(1) Die Justizorgane gewähren einander Rechtshilfe in 
Zivil-, Familien- und Strafsachen.

(2) Die Justizorgane gewähren auch anderen Organen, die 
in Zivil-, Familien- und Strafsachen zuständig sind, Rechts
hilfe.

Artikel 9 
Umfang der Rechtshilfe

Die Rechtshilfe umfaßt die Zustellung von Schriftstücken 
und die Durchführung einzelner Prozeßhandlungen, insbe
sondere die Vernehmung von Prozeßparteien, Beschuldigten, 
Angeklagten, Zeugen und Sachverständigen, die Einholung 
von Sachverständigengutachten, die Einnahme eines gericht
lichen Augenscheins, die Übersendung und Herausgabe von 
Beweisgegenständen, die Durchsuchung und andere Prozeß
handlungen.

Artikel 10
Ermittlung von Anschriften, der Arbeitsstelle 

und des Einkommens
(1) Die Rechtshilfe umfaßt auch die Feststellung des Auf

enthalts von Personen im Hoheitsgebiet des einen Vertrags
staates, gegen die von Personen, die im Hoheitsgebiet des 
anderen Vertragsstaates ihren Wohnsitz haben, zivil- oder 
familienrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden oder 
geltend gemacht werden sollen. Die ersuchenden Organe sind 
verpflichtet, Angaben zur Ermittlung des Aufenthaltes zur 
Verfügung zu stellen.

(2) Ferner umfaßt die Rechtshilfe die Ermittlung der 
Arbeitsstelle des Unterhaltsverpflichteten, der von einem 
Unterhaltsberechtigten, welcher im Hoheitsgebiet des an
deren Vertragsstaates seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat, 
in Anspruch genommen wird oder in Anspruch genommen 
werden soll. Diese Verpflichtung umfaßt auch die Feststel
lung der Höhe des monatlichen Einkommens, das der Ver
pflichtete wählend der letzten 3 Jahre erzielt hat.

Artikel 11 
Art des Verkehrs

(1) Bei der Gewährung von Rechtshilfe verkehren die 
Justizorgane der Vertragsstaaten direkt miteinander, soweit 
nachstehend in einzelnen Fällen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die in Artikel 8 Abs. 2 genannten Organe verkehren 
mit den Justizorganen der' Vertragsstaaten direkt, soweit 
nachstehend in einzelnen Fällen nichts anderes bestimmt ist.

(3) In Sachen der Geltendmachung und Durchsetzung von 
Unterhaltsansprüchen nicht volljähriger Kinder verkehren 
seitens der Deutschen Demokratischen Republik das Ministe
rium für Volksbildung, Hauptabteilung Jugendhilfe, Heim
erziehung und Sonderschulen und seitens der Tschechoslowa
kischen Sozialistischen Republik die Zentralstelle für den 
internationalen Rechtsschutz der Jugend in Brno direkt mit
einander.

(4) In Auslieferungssachen und bei Übernahme der Straf
verfolgung verkehren die Minister der Justiz und die 
Generalstaatsanwälte der Vertragsstaaten im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit miteinander.

(5) Die in Absatz 4 Genannten können vereinbaren, daß 
bei der Übernahme der Strafverfolgung die Gerichte oder 
Staatsanwälte der Vertragsstaaten direkt miteinander ver
kehren.

Artikel 12
Sprache

Die Organe der Vertragsstaaten bedienen sich, soweit nach
folgend nichts anderes bestimmt ist, im gegenseitigen Rechts
verkehr der eigenen Sprache.


